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Vorwort 
 
 
Die vorliegende Vorschriftensammlung enthält das Bundesnaturschutzecht sowie das Natur-
schutzrecht des Landes Sachsen-Anhalt. Sie ist auf dem Stand vom 1. November 2022. Das 
Werk ist vor allem gedacht als Begleitbuch zum Nachschlagewerk „Naturschutzrecht von A bis 
Z. Handbuch für den Naturschutz in Sachsen-Anhalt, 2022“. Es erscheint sowohl in einer Druck- 
als auch in einer Ebook-Version.  
 
Der gesetzliche Naturschutz ist auf dem Rückzug, obwohl die Anzahl seiner Rechtssätze stetig 
zunimmt. So setzt etwa die gesetzgeberische Stärkung der Windkraftnutzungsinteressen (§ 26 
III und § 45b BNatSchG) dem Artenschutz und dem Landschaftsschutz erheblich zu. Auch durch 
den gegenwärtigen Boom der Freiflächenphotovoltaik wird jedenfalls der Landschaftsschutz 
unter die Räder kommen. Das Digitalozän giert nach Strom und der Ukrainekrieg wurde zum 
Katalysator des Wachstums erneuerbarer Energien. Wenn dies aber zu einer weiteren Ver-
schlechterung des Gesamtzustands von Natur und Landschaft führt, warum legt der Bund nicht 
parallel ein dringend benötigtes millionenstarkes Biotopvernetzungsprogramm auf? So ließen 
sich etwa ausgeräumte Agrarlandschaften mit Riesenäckern mit wenig Aufwand durch Vernet-
zungsstreifen (Bäume, Sträucher, Krautvegetation) naturschutzfachlich erheblich aufwerten. 
Der Bund müsste dies nur wollen und die richtigen Anreize sowie Rechtsgrundlagen für Hand-
lungs-, Unterlassungs- und Duldungspflichten insoweit schaffen. Noch immer steht der Bio-
topverbund nur auf dem Papier und ist nicht geregelt, wie das Ziel mit konkreten Schritten 
konkret Handlungsverantwortlicher zeitnah verwirklicht wird. Nationale Artenhilfsprogramm 
(vgl. den neuen § 45d BNatSchG) sind wünschenswert, leisten dies aber nicht. 
 
Auch eine gesetzgeberische Antwort auf den Klimawandel lässt auf sich warten. So ist etwa 
klärungsbedürftig, wie künftig mit dem klimabedingten Wegfall von Schutzzwecken und -gü-
tern rechtlich umzugehen ist.  
 
Mit besten Grüßen 
 
Thorsten Franz 
im Oktober 2022 
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Grundgesetz 
vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Juni 2022 (BGBl. I S. 968) 
(Auszug) 
 

Art. 20a 
Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Le-
bensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetz-
gebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Recht-
sprechung. 
 

Art. 72 
(1) Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben die Länder die Befugnis zur Gesetz-
gebung, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Ge-
setz Gebrauch gemacht hat. 
(2) Auf den Gebieten des Artikels 74 Abs. 1 Nr. 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 20, 22, 25 und 26 hat der 
Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaat-
lichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht. 
(3) Hat der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht, können die Län-
der durch Gesetz hiervon abweichende Regelungen treffen über: 
1. das Jagdwesen (ohne das Recht der Jagdscheine); 
2. den Naturschutz und die Landschaftspflege (ohne die allgemeinen Grundsätze des Natur-
schutzes, das Recht des Artenschutzes oder des Meeresnaturschutzes);  
3.-7. (…) 
Bundesgesetze auf diesen Gebieten treten frühestens sechs Monate nach ihrer Verkündung in 
Kraft, soweit nicht mit Zustimmung des Bundesrates anderes bestimmt ist. Auf den Gebieten 
des Satzes 1 geht im Verhältnis von Bundes- und Landesrecht das jeweils spätere Gesetz vor. 
(4) (…) 
 

Art. 74 
(1) Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende Gebiete: 
1.-27. (…) 
28. das Jagdwesen 
29. den Naturschutz und die Landschaftspflege 
30.-33. (…) 
(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 25 und 27 bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. 
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Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG)  
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz v. 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 
1362, 1436) 
 

Kapitel 1. Allgemeine Vorschriften 
§ 1 Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

(1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben 
und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im be-
siedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schüt-
zen, dass 
1. die biologische Vielfalt, 
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerations-
fähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 
auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit er-
forderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner Grundsatz). 
(2) Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen Ge-
fährdungsgrad insbesondere 
1. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstät-
ten zu erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie Wanderungen und Wie-
derbesiedelungen zu ermöglichen, 
2. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten entgegen-
zuwirken, 
3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Eigenheiten 
in einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Landschaftsteile sollen der natür-
lichen Dynamik überlassen bleiben. 
(3) Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind 
insbesondere 
1. die räumlich abgrenzbaren Teile seines Wirkungsgefüges im Hinblick auf die prägenden bi-
ologischen Funktionen, Stoff- und Energieflüsse sowie landschaftlichen Strukturen zu schüt-
zen; Naturgüter, die sich nicht erneuern, sind sparsam und schonend zu nutzen; sich erneu-
ernde Naturgüter dürfen nur so genutzt werden, dass sie auf Dauer zur Verfügung stehen, 
2. Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen können; nicht mehr 
genutzte versiegelte Flächen sind zu renaturieren, oder, soweit eine Entsiegelung nicht mög-
lich oder nicht zumutbar ist, der natürlichen Entwicklung zu überlassen, 
3. Meeres- und Binnengewässer vor Beeinträchtigungen zu bewahren und ihre natürliche 
Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik zu erhalten; dies gilt insbesondere für natürliche und 
naturnahe Gewässer einschließlich ihrer Ufer, Auen und sonstigen Rückhalteflächen; Hoch-
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wasserschutz hat auch durch natürliche oder naturnahe Maßnahmen zu erfolgen; für den vor-
sorgenden Grundwasserschutz sowie für einen ausgeglichenen Niederschlags-Abflusshaushalt 
ist auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Sorge zu tragen, 
4. Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 
schützen; dies gilt insbesondere für Flächen mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer 
Wirkung wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete, Luftaustauschbahnen oder Freiräume im 
besiedelten Bereich; dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung insbesondere durch 
zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien kommt eine besondere Bedeutung zu, 
5. wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope und Le-
bensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaushalt, einschließlich 
ihrer Stoffumwandlungs- und Bestäubungsleistungen, zu erhalten, 
6. der Entwicklung sich selbst regulierender Ökosysteme auf hierfür geeigneten Flächen Raum 
und Zeit zu geben. 
(4) Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft sind insbesondere 
1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, 
Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigun-
gen zu bewahren, 
2. Vorkommen von Tieren und Pflanzen sowie Ausprägungen von Biotopen und Gewässern 
auch im Hinblick auf ihre Bedeutung für das Natur- und Landschaftserlebnis zu bewahren und 
zu entwickeln, 
3. zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeig-
nete Flächen vor allem im besiedelten und siedlungsnahen Bereich sowie großflächige Erho-
lungsräume zu schützen und zugänglich zu machen. 
(5)  Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor weiterer Zerschnei-
dung zu bewahren.  Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie die Bebau-
ung unbebauter Flächen im beplanten und unbeplanten Innenbereich, soweit sie nicht als 
Grünfläche oder als anderer Freiraum für die Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege vorgesehen oder erforderlich sind, hat Vorrang vor der Inanspruch-
nahme von Freiflächen im Außenbereich. 3Verkehrswege, Energieleitungen und ähnliche Vor-
haben sollen landschaftsgerecht geführt, gestaltet und so gebündelt werden, dass die Zer-
schneidung und die Inanspruchnahme der Landschaft sowie Beeinträchtigungen des Natur-
haushalts vermieden oder so gering wie möglich gehalten werden. 4Beim Aufsuchen und bei 
der Gewinnung von Bodenschätzen, bei Abgrabungen und Aufschüttungen sind dauernde 
Schäden des Naturhaushalts und Zerstörungen wertvoller Landschaftsteile zu vermeiden; un-
vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind insbesondere durch Förde-
rung natürlicher Sukzession, Renaturierung, naturnahe Gestaltung, Wiedernutzbarmachung o-
der Rekultivierung auszugleichen oder zu mindern. 
(6) Freiräume im besiedelten und siedlungsnahen Bereich einschließlich ihrer Bestandteile, wie 
Grünzüge, Parkanlagen, Kleingartenanlagen und sonstige Grünflächen, Wälder, Waldränder 
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und andere Gehölzstrukturen einschließlich Einzelbäume, Fluss- und Bachläufe mit ihren Ufer-
zonen und Auenbereichen, stehende Gewässer und ihre Uferzonen, gartenbau- und landwirt-
schaftlich genutzte Flächen, Flächen für natürliche Entwicklungsprozesse, Naturerfahrungs-
räume sowie naturnahe Bereiche im Umfeld von Verkehrsflächen und anderen Nutzungen ein-
schließlich wegebegleitender Säume, sind zu erhalten und dort, wo sie nicht in ausreichendem 
Maße und hinreichender Qualität vorhanden sind, neu zu schaffen oder zu entwickeln. 
(7) Den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege können auch Maßnahmen dienen, 
die den Zustand von Biotopen und Arten durch Nutzung, Pflege oder das Ermöglichen unge-
lenkter Sukzession auf einer Fläche nur für einen begrenzten Zeitraum verbessern. 

 
§ 2 Verwirklichung der Ziele 

(1) Jeder soll nach seinen Möglichkeiten zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege beitragen und sich so verhalten, dass Natur und Landschaft nicht mehr 
als nach den Umständen unvermeidbar beeinträchtigt werden. 
(2) Die Behörden des Bundes und der Länder haben im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Ver-
wirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu unterstützen. 
(3) Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind zu verwirklichen, soweit es im 
Einzelfall möglich, erforderlich und unter Abwägung aller sich aus § 1 Absatz 1 ergebenden 
Anforderungen untereinander und gegen die sonstigen Anforderungen der Allgemeinheit an 
Natur und Landschaft angemessen ist. 
(4) Bei der Bewirtschaftung von Grundflächen im Eigentum oder Besitz der öffentlichen Hand 
sollen die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege in besonderer Weise berücksich-
tigt werden. 
(5) Die europäischen Bemühungen auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege werden insbesondere durch Aufbau und Schutz des Netzes „Natura 2000“ unterstützt. 
Die internationalen Bemühungen auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege werden insbesondere durch den Schutz des Kultur- und Naturerbes im Sinne des Über-
einkommens vom 16. November 1972 zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt (BGBl. 
1977 II S. 213, 215) unterstützt. 
(6) Das allgemeine Verständnis für die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist 
mit geeigneten Mitteln zu fördern. Erziehungs-, Bildungs- und Informationsträger klären auf 
allen Ebenen über die Bedeutung von Natur und Landschaft, über deren Bewirtschaftung und 
Nutzung sowie über die Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf und we-
cken das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Landschaft. 
(7) Der Bereitschaft privater Personen, Unternehmen und Einrichtungen der öffentlichen Hand 
zur Mitwirkung und Zusammenarbeit kommt bei der Verwirklichung der Ziele des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege eine besondere Bedeutung zu. Soweit sich der Zustand von Bi-
otopen und Arten aufgrund freiwilliger Maßnahmen wie vertraglicher Vereinbarungen oder 
der Teilnahme an öffentlichen Programmen zur Bewirtschaftungsbeschränkung auf einer Flä-
che verbessert, ist dieser Beitrag bei behördlichen Entscheidungen nach diesem Gesetz oder 
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nach dem Naturschutzrecht der Länder im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme einer 
Nutzung oder einer sonstigen Änderung des Zustandes dieser Fläche, auch zur Förderung der 
allgemeinen Kooperationsbereitschaft, begünstigend zu berücksichtigen. 
(8) Für Naturschutzgebiete, Nationalparke, Nationale Naturmonumente, Naturdenkmäler, Ge-
biete von gemeinschaftlicher Bedeutung im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 6 und gesetzlich 
geschützte Biotope im Sinne des § 30 können die Länder freiwillige Vereinbarungen zur Förde-
rung der Biodiversität und zu einer nachhaltigen Bewirtschaftungsweise anbieten. Als freiwil-
lige Vereinbarung nach Satz 1 gelten insbesondere von den Landesregierungen mit den Ver-
bänden der Landwirtschaft und des Naturschutzes geschlossene Grundsatzvereinbarungen 
und Maßnahmenpakete für den Naturschutz. Bestandteil freiwilliger Vereinbarungen nach 
Satz 1 können auch finanzielle Anreize durch Förderung oder Ausgleich sein. 
 
§ 3 Zuständigkeiten, Aufgaben und Befugnisse, vertragliche Vereinbarungen, Zusammenar-

beit der Behörden 
(1) Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden im Sinne dieses Gesetzes 
sind 
1. die nach Landesrecht für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden oder 
2. das Bundesamt für Naturschutz, soweit ihm nach diesem Gesetz Zuständigkeiten zugewie-
sen werden. 
(2) Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden überwachen die Einhal-
tung der Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschrif-
ten und treffen nach pflichtgemäßem Ermessen die im Einzelfall erforderlichen Maßnahmen, 
um deren Einhaltung sicherzustellen, soweit nichts anderes bestimmt ist. 
(3) Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege soll vorrangig geprüft wer-
den, ob der Zweck mit angemessenem Aufwand auch durch vertragliche Vereinbarungen er-
reicht werden kann. 
(4) Mit der Ausführung landschaftspflegerischer und -gestalterischer Maßnahmen sollen die 
zuständigen Behörden nach Möglichkeit land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Vereinigun-
gen, in denen Gemeinden oder Gemeindeverbände, Landwirte und Vereinigungen, die im 
Schwerpunkt die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege fördern, gleichberechtigt 
vertreten sind (Landschaftspflegeverbände), anerkannte Naturschutzvereinigungen oder Trä-
ger von Naturparken beauftragen. Hoheitliche Befugnisse können nicht übertragen werden. 
(5) Die Behörden des Bundes und der Länder haben die für Naturschutz und Landschaftspflege 
zuständigen Behörden bereits bei der Vorbereitung aller öffentlichen Planungen und Maßnah-
men, die die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege berühren können, hierüber 
zu unterrichten und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, soweit nicht eine weiter 
gehende Form der Beteiligung vorgesehen ist. Die Beteiligungspflicht nach Satz 1 gilt für die 
für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden entsprechend, soweit Planun-
gen und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege den Aufgabenbereich an-
derer Behörden berühren können. 
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(6) Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden gewährleisten einen 
frühzeitigen Austausch mit Betroffenen und der interessierten Öffentlichkeit über ihre Planun-
gen und Maßnahmen. 
(7) Aufgaben nach diesem Gesetz obliegen einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband nur, 
wenn der Gemeinde oder dem Gemeindeverband die Aufgaben durch Landesrecht übertragen 
worden sind. 

 
§ 4 Funktionssicherung bei Flächen für öffentliche Zwecke 

Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist auf Flächen, die ausschließ-
lich oder überwiegend Zwecken 
1. der Verteidigung, einschließlich der Erfüllung internationaler Verpflichtungen und des 
Schutzes der Zivilbevölkerung, 
2. der Bundespolizei, 
3. des öffentlichen Verkehrs als öffentliche Verkehrswege, 
4. der See- oder Binnenschifffahrt, 
5. der Versorgung, einschließlich der hierfür als schutzbedürftig erklärten Gebiete, und der 
Entsorgung, 
6. des Schutzes vor Überflutung durch Hochwasser oder 
7. der Telekommunikation 
dienen oder in einem verbindlichen Plan für die genannten Zwecke ausgewiesen sind, die be-
stimmungsgemäße Nutzung zu gewährleisten. Die Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege sind zu berücksichtigen. 
 

§ 5 Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 
(1) Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist die besondere Bedeutung 
einer natur- und landschaftsverträglichen Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft für die Erhal-
tung der Kultur- und Erholungslandschaft zu berücksichtigen. 
(2) Bei der landwirtschaftlichen Nutzung sind neben den Anforderungen, die sich aus den für 
die Landwirtschaft geltenden Vorschriften und aus § 17 Absatz 2 des Bundes-Bodenschutzge-
setzes ergeben, insbesondere die folgenden Grundsätze der guten fachlichen Praxis zu beach-
ten: 
1. die Bewirtschaftung muss standortangepasst erfolgen und die nachhaltige Bodenfruchtbar-
keit und langfristige Nutzbarkeit der Flächen muss gewährleistet werden; 
2. die natürliche Ausstattung der Nutzfläche (Boden, Wasser, Flora, Fauna) darf nicht über das 
zur Erzielung eines nachhaltigen Ertrages erforderliche Maß hinaus beeinträchtigt werden; 
3. die zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen Landschaftselemente sind zu erhalten und 
nach Möglichkeit zu vermehren; 
4. die Tierhaltung hat in einem ausgewogenen Verhältnis zum Pflanzenbau zu stehen und 
schädliche Umweltauswirkungen sind zu vermeiden; 



BNatSchG 

16 

5. auf erosionsgefährdeten Hängen, in Überschwemmungsgebieten, auf Standorten mit ho-
hem Grundwasserstand sowie auf Moorstandorten ist ein Grünlandumbruch zu unterlassen; 
6. die Anwendung von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln hat nach Maßgabe des land-
wirtschaftlichen Fachrechtes zu erfolgen; es sind eine Dokumentation über die Anwendung 
von Düngemitteln nach Maßgabe des § 10 der Düngeverordnung vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 
1305) in der jeweils geltenden Fassung sowie eine Dokumentation über die Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln nach Maßgabe des Artikels 67 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inver-
kehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 
91/414/EWG des Rates (ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1) zu führen. 
(3) Bei der forstlichen Nutzung des Waldes ist das Ziel zu verfolgen, naturnahe Wälder aufzu-
bauen und diese ohne Kahlschläge nachhaltig zu bewirtschaften. Ein hinreichender Anteil 
standortheimischer Forstpflanzen ist einzuhalten. 
(4) Bei der fischereiwirtschaftlichen Nutzung der oberirdischen Gewässer sind diese einschließ-
lich ihrer Uferzonen als Lebensstätten und Lebensräume für heimische Tier- und Pflanzenarten 
zu erhalten und zu fördern. Der Besatz dieser Gewässer mit nichtheimischen Tierarten ist 
grundsätzlich zu unterlassen. Bei Fischzuchten und Teichwirtschaften der Binnenfischerei sind 
Beeinträchtigungen der heimischen Tier- und Pflanzenarten auf das zur Erzielung eines nach-
haltigen Ertrages erforderliche Maß zu beschränken. 
 

§ 6 Beobachtung von Natur und Landschaft 
(1) Der Bund und die Länder beobachten im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Natur und Land-
schaft (allgemeiner Grundsatz). 
(2) Die Beobachtung dient der gezielten und fortlaufenden Ermittlung, Beschreibung und Be-
wertung des Zustands von Natur und Landschaft und ihrer Veränderungen einschließlich der 
Ursachen und Folgen dieser Veränderungen. 
(3) Die Beobachtung umfasst insbesondere 
1. den Zustand von Landschaften, Biotopen und Arten zur Erfüllung völkerrechtlicher Verpflich-
tungen, 
2. den Erhaltungszustand der natürlichen Lebensraumtypen und Arten von gemeinschaftli-
chem Interesse einschließlich des unbeabsichtigten Fangs oder Tötens der Tierarten, die in 
Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 
22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/105/EG (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 
368) geändert worden ist, aufgeführt sind, sowie der europäischen Vogelarten und ihrer Le-
bensräume; dabei sind die prioritären natürlichen Lebensraumtypen und prioritären Arten be-
sonders zu berücksichtigen, 
3. den Zustand weiterer in Anhang III Tabelle 1 der Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maß-
nahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) 
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(ABl. L 164 vom 25.6.2008, S. 19) aufgeführter Biotoptypen und sonstiger biologischer Merk-
male, 
4. das Vorkommen invasiver Arten gemäß § 7 Absatz 2 Nummer 9 Buchstabe a nach Maßgabe 
des Artikels 14 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 22. Oktober 2014 über die Prävention und das Management der Einbringung und Aus-
breitung invasiver gebietsfremder Arten (ABl. L 317 vom 4.11.2014, S. 35). 
(4) Die zuständigen Behörden des Bundes und der Länder unterstützen sich bei der Beobach-
tung. Sie sollen ihre Beobachtungsmaßnahmen aufeinander abstimmen. 
(5) Das Bundesamt für Naturschutz nimmt die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Be-
obachtung von Natur und Landschaft wahr, soweit in Rechtsvorschriften nichts anderes be-
stimmt ist. 
(6) Rechtsvorschriften über die Geheimhaltung, über den Schutz personenbezogener Daten 
sowie über den Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen bleiben unberührt. 
 

§ 7 Begriffsbestimmungen 
(1) Für dieses Gesetz gelten folgende Begriffsbestimmungen: 
1. biologische Vielfalt 
die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten einschließlich der innerartlichen Vielfalt sowie die Viel-
falt an Formen von Lebensgemeinschaften und Biotopen; 
2. Naturhaushalt 
die Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere und Pflanzen sowie das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen; 
3. Erholung 
natur- und landschaftsverträglich ausgestaltetes Natur- und Freizeiterleben einschließlich na-
tur- und landschaftsverträglicher sportlicher Betätigung in der freien Landschaft, soweit 
dadurch die sonstigen Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege nicht beeinträchtigt 
werden; 
4. natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse 
die in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Lebensraumtypen; 
5. prioritäre natürliche Lebensraumtypen 
die in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG mit dem Zeichen (*) gekennzeichneten Lebensraum-
typen; 
6. Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
die in die Liste nach Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG aufgenomme-
nen Gebiete, auch wenn ein Schutz im Sinne des § 32 Absatz 2 bis 4 noch nicht gewährleistet 
ist; 
7. Europäische Vogelschutzgebiete 
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Gebiete im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 und 2 der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vo-
gelarten (ABl. L 20 vom 26.1.2010, S. 7), wenn ein Schutz im Sinne des § 32 Absatz 2 bis 4 
bereits gewährleistet ist; 
8. Natura 2000-Gebiete 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete; 
9. Erhaltungsziele 
Ziele, die im Hinblick auf die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszu-
stands eines natürlichen Lebensraumtyps von gemeinschaftlichem Interesse, einer in Anhang 
II der Richtlinie 92/43/EWG oder in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG 
aufgeführten Art für ein Natura 2000-Gebiet festgelegt sind; 
10. günstiger Erhaltungszustand 
Zustand im Sinne von Artikel 1 Buchstabe e und i der Richtlinie 92/43/EWG und von Artikel 2 
Nummer 4 der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. 
April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (ABl. L 
143 vom 30.4.2004, S. 56), die zuletzt durch die Richtlinie 2009/31/EG (ABl. L 140 vom 
5.6.2009, S. 114) geändert worden ist. 
(2) Für dieses Gesetz gelten folgende weitere Begriffsbestimmungen: 
1. Tiere 
a) wild lebende, gefangene oder gezüchtete und nicht herrenlos gewordene sowie tote Tiere 
wild lebender Arten, 
b) Eier, auch im leeren Zustand, sowie Larven, Puppen und sonstige Entwicklungsformen von 
Tieren wild lebender Arten, 
c) ohne Weiteres erkennbare Teile von Tieren wild lebender Arten und 
d) ohne Weiteres erkennbar aus Tieren wild lebender Arten gewonnene Erzeugnisse; 
2. Pflanzen 
a) wild lebende, durch künstliche Vermehrung gewonnene sowie tote Pflanzen wild lebender 
Arten, 
b) Samen, Früchte oder sonstige Entwicklungsformen von Pflanzen wild lebender Arten, 
c) ohne Weiteres erkennbare Teile von Pflanzen wild lebender Arten und 
d) ohne Weiteres erkennbar aus Pflanzen wild lebender Arten gewonnene Erzeugnisse; 
als Pflanzen im Sinne dieses Gesetzes gelten auch Flechten und Pilze; 
3. Art 
jede Art, Unterart oder Teilpopulation einer Art oder Unterart; für die Bestimmung einer Art 
ist ihre wissenschaftliche Bezeichnung maßgebend; 
4. Biotop 
Lebensraum einer Lebensgemeinschaft wild lebender Tiere und Pflanzen; 
5. Lebensstätte 
regelmäßiger Aufenthaltsort der wild lebenden Individuen einer Art; 
6. Population 
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eine biologisch oder geografisch abgegrenzte Zahl von Individuen einer Art; 
7. (weggefallen) 
8. (weggefallen) 
9. invasive Art 
eine invasive gebietsfremde Art im Sinne des Artikels 3 Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 
1143/2014 
a) die in der Unionsliste nach Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 aufgeführt 
ist, 
b) für die Dringlichkeitsmaßnahmen nach Artikel 10 Absatz 4 oder für die Durchführungs-
rechtsakte nach Artikel 11 Absatz 2 Satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 in Kraft sind, 
soweit die Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 nach den genannten Rechtsvorschriften anwend-
bar ist oder 
c) die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 3 aufge-
führt ist; 
10. Arten von gemeinschaftlichem Interesse 
die in Anhang II, IV oder V der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Tier- und Pflanzenarten; 
11. prioritäre Arten 
die in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG mit dem Zeichen (*) gekennzeichneten Tier- und 
Pflanzenarten; 
12. europäische Vogelarten 
in Europa natürlich vorkommende Vogelarten im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 
2009/147/EG; 
13. besonders geschützte Arten 
a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des 
Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflan-
zenarten durch Überwachung des Handels (ABl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1, L 100 vom 17.4.1997, 
S. 72, L 298 vom 1.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.4.2006, S. 26), die zuletzt durch die Verordnung 
(EG) Nr. 709/2010 (ABl. L 212 vom 12.8.2010, S. 1) geändert worden ist, aufgeführt sind, 
b) nicht unter Buchstabe a fallende 
aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind, 
bb) europäische Vogelarten, 
c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 aufgeführt sind; 
14. streng geschützte Arten 
besonders geschützte Arten, die 
a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 
b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 
c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2 
aufgeführt sind; 
15. gezüchtete Tiere 
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Tiere, die in kontrollierter Umgebung geboren oder auf andere Weise erzeugt und deren El-
terntiere rechtmäßig erworben worden sind; 
16. künstlich vermehrte Pflanzen 
Pflanzen, die aus Samen, Gewebekulturen, Stecklingen oder Teilungen unter kontrollierten Be-
dingungen herangezogen worden sind; 
17. Anbieten 
Erklärung der Bereitschaft zu verkaufen oder zu kaufen und ähnliche Handlungen, einschließ-
lich der Werbung, der Veranlassung zur Werbung oder der Aufforderung zu Verkaufs- oder 
Kaufverhandlungen; 
18. Inverkehrbringen 
das Anbieten, Vorrätighalten zur Abgabe, Feilhalten und jedes Abgeben an andere; 
19. rechtmäßig 
in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Rechtsvorschriften zum Schutz der betreffen-
den Art im jeweiligen Staat sowie mit Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft auf dem 
Gebiet des Artenschutzes und dem Übereinkommen vom 3. März 1973 über den internationa-
len Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (BGBl. 1975 II S. 773, 777) – 
Washingtoner Artenschutzübereinkommen – im Rahmen ihrer jeweiligen räumlichen und zeit-
lichen Geltung oder Anwendbarkeit; 
20. Mitgliedstaat 
ein Staat, der Mitglied der Europäischen Union ist; 
21. Drittstaat 
ein Staat, der nicht Mitglied der Europäischen Union ist. 
(3) Soweit in diesem Gesetz auf Anhänge der 
1. Verordnung (EG) Nr. 338/97, 
2. Verordnung (EWG) Nr. 3254/91 des Rates vom 4. November 1991 zum Verbot von Tellerei-
sen in der Gemeinschaft und der Einfuhr von Pelzen und Waren von bestimmten Wildtierarten 
aus Ländern, die Tellereisen oder den internationalen humanen Fangnormen nicht entspre-
chende Fangmethoden anwenden (ABl. L 308 vom 9.11.1991, S. 1), 
3. Richtlinien 92/43/EWG und 2009/147/EG, 
4. Richtlinie 83/129/EWG des Rates vom 28. März 1983 betreffend die Einfuhr in die Mitglied-
staaten von Fellen bestimmter Jungrobben und Waren daraus (ABl. L 91 vom 9.4.1983, S. 30), 
die zuletzt durch die Richtlinie 89/370/EWG (ABl. L 163 vom 14.6.1989, S. 37) geändert worden 
ist, 
oder auf Vorschriften der genannten Rechtsakte verwiesen wird, in denen auf Anhänge Bezug 
genommen wird, sind die Anhänge jeweils in der sich aus den Veröffentlichungen im Amtsblatt 
Teil L der Europäischen Union ergebenden geltenden Fassung maßgeblich. 
(4) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gibt die be-
sonders geschützten und die streng geschützten Arten sowie den Zeitpunkt ihrer jeweiligen 
Unterschutzstellung bekannt. 
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(5) Wenn besonders geschützte Arten bereits auf Grund der bis zum 8. Mai 1998 geltenden 
Vorschriften unter besonderem Schutz standen, gilt als Zeitpunkt der Unterschutzstellung der-
jenige, der sich aus diesen Vorschriften ergibt. Entsprechendes gilt für die streng geschützten 
Arten, soweit sie nach den bis zum 8. Mai 1998 geltenden Vorschriften als vom Aussterben 
bedroht bezeichnet waren. 

 
Kapitel 2. Landschaftsplanung 

§ 8 Allgemeiner Grundsatz 
Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden als Grundlage vorsorgenden 
Handelns im Rahmen der Landschaftsplanung überörtlich und örtlich konkretisiert und die Er-
fordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele dargestellt und begründet. 
 

§ 9 Aufgaben und Inhalte der Landschaftsplanung;  
Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

(1) Die Landschaftsplanung hat die Aufgabe, die Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und die Erfordernisse und Maßnah-
men zur Verwirklichung dieser Ziele auch für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzu-
zeigen, deren Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswirken kön-
nen. 
(2) Inhalte der Landschaftsplanung sind die Darstellung und Begründung der konkretisierten 
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege und der ihrer Verwirklichung dienenden 
Erfordernisse und Maßnahmen. Darstellung und Begründung erfolgen nach Maßgabe der 
§§ 10 und 11 in Landschaftsprogrammen, Landschaftsrahmenplänen, Landschaftsplänen so-
wie Grünordnungsplänen. 
(3) Die Pläne sollen Angaben enthalten über 
1. den vorhandenen und den zu erwartenden Zustand von Natur und Landschaft, 
2. die konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
3. die Beurteilung des vorhandenen und zu erwartenden Zustands von Natur und Landschaft 
nach Maßgabe dieser Ziele einschließlich der sich daraus ergebenden Konflikte, 
4. die Erfordernisse und Maßnahmen zur Umsetzung der konkretisierten Ziele des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege, insbesondere 
a) zur Vermeidung, Minderung oder Beseitigung von Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft, 
b) zum Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft im Sinne des Kapitels 4 sowie der 
Biotope, Lebensgemeinschaften und Lebensstätten der Tiere und Pflanzen wild lebender Ar-
ten, 
c) auf Flächen, die wegen ihres Zustands, ihrer Lage oder ihrer natürlichen Entwicklungsmög-
lichkeit für künftige Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 
zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft sowie zum Einsatz natur- und land-
schaftsbezogener Fördermittel besonders geeignet sind, 
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d) zum Aufbau und Schutz eines Biotopverbunds, der Biotopvernetzung und des Netzes „Na-
tura 2000", 
e) zum Schutz, zur Qualitätsverbesserung und zur Regeneration von Böden, Gewässern, Luft 
und Klima, 
f) zur Erhaltung und Entwicklung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswer-
tes von Natur und Landschaft, 
g) zur Erhaltung und Entwicklung von Freiräumen im besiedelten und unbesiedelten Bereich, 
h) zur Sicherung und Förderung der biologischen Vielfalt im Planungsraum einschließlich ihrer 
Bedeutung für das Naturerlebnis. 
Auf die Verwertbarkeit der Darstellungen der Landschaftsplanung für die Raumordnungspläne 
und Bauleitpläne ist Rücksicht zu nehmen. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates die für die Darstellung der Inhalte zu verwendenden Planzeichen zu regeln. 
(4) Die Landschaftsplanung ist fortzuschreiben, sobald und soweit dies im Hinblick auf Erfor-
dernisse und Maßnahmen im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 4 erforderlich ist, insbeson-
dere weil wesentliche Veränderungen von Natur und Landschaft im Planungsraum eingetre-
ten, vorgesehen oder zu erwarten sind. Die Fortschreibung kann als sachlicher oder räumlicher 
Teilplan erfolgen, sofern die Umstände, die die Fortschreibung begründen, sachlich oder räum-
lich begrenzt sind. 
(5) In Planungen und Verwaltungsverfahren sind die Inhalte der Landschaftsplanung zu berück-
sichtigen. Insbesondere sind die Inhalte der Landschaftsplanung für die Beurteilung der Um-
weltverträglichkeit und der Verträglichkeit im Sinne des § 34 Absatz 1 dieses Gesetzes sowie 
bei der Aufstellung der Maßnahmenprogramme im Sinne der §§ 45h und 82 des Wasserhaus-
haltsgesetzes heranzuziehen. Soweit den Inhalten der Landschaftsplanung in den Entscheidun-
gen nicht Rechnung getragen werden kann, ist dies zu begründen. 
 

§ 10 Landschaftsprogramme und Landschaftsrahmenpläne 
(1) Die überörtlichen konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege werden für den Bereich eines Landes im Landschaftsprogramm o-
der für Teile des Landes in Landschaftsrahmenplänen dargestellt. Die Ziele der Raumordnung 
sind zu beachten; die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind zu be-
rücksichtigen. 
(2) Landschaftsprogramme können aufgestellt werden. Landschaftsrahmenpläne sind für alle 
Teile des Landes aufzustellen, soweit nicht ein Landschaftsprogramm seinen Inhalten und sei-
nem Konkretisierungsgrad nach einem Landschaftsrahmenplan entspricht. 
(3) Die konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege sind, soweit sie raumbedeutsam sind, in der Abwägung nach § 7 Absatz 2 des 
Raumordnungsgesetzes zu berücksichtigen. 
(4) Landschaftsrahmenpläne und Landschaftsprogramme im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 sind 
mindestens alle zehn Jahre fortzuschreiben. Mindestens alle zehn Jahre ist zu prüfen, ob und 



BNatSchG 

23 

in welchem Umfang eine Aufstellung oder Fortschreibung sonstiger Landschaftsprogramme 
erforderlich ist. 
(5) Die landschaftsplanerischen Inhalte werden eigenständig erarbeitet und dargestellt. Im 
Übrigen richten sich die Zuständigkeit, das Verfahren der Aufstellung und das Verhältnis von 
Landschaftsprogrammen und Landschaftsrahmenplänen zu Raumordnungsplänen nach § 13 
des Raumordnungsgesetzes nach Landesrecht. 
 

§ 11 Landschaftspläne und Grünordnungspläne 
(1)  Die für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege werden auf der Grundlage der Landschaftsrahmenpläne 
für die Gebiete der Gemeinden in Landschaftsplänen, für Teile eines Gemeindegebiets in Grün-
ordnungsplänen dargestellt.  Die Ziele der Raumordnung sind zu beachten; die Grundsätze und 
sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind zu berücksichtigen. Die Pläne sollen die in § 9 
Absatz 3 genannten Angaben enthalten, soweit dies für die Darstellung der für die örtliche 
Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen erforderlich ist. Abweichende 
Vorschriften der Länder zum Inhalt von Landschafts- und Grünordnungsplänen sowie Vor-
schriften zu deren Rechtsverbindlichkeit bleiben unberührt. 
(2) Landschaftspläne sind aufzustellen, sobald und soweit dies im Hinblick auf Erfordernisse 
und Maßnahmen im Sinne des § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 erforderlich ist, insbesondere 
weil wesentliche Veränderungen von Natur und Landschaft im Planungsraum eingetreten, vor-
gesehen oder zu erwarten sind. 
(3) Die in den Landschaftsplänen für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind in der Abwägung nach § 1 Ab-
satz 7 des Baugesetzbuches zu berücksichtigen und können als Darstellungen oder Festsetzun-
gen nach den §§ 5 und 9 des Baugesetzbuches in die Bauleitpläne aufgenommen werden. 
(4) Landschaftspläne sind mindestens alle zehn Jahre daraufhin zu prüfen, ob und in welchem 
Umfang mit Blick auf die in Absatz 2 Satz 1 genannten Kriterien eine Fortschreibung erforder-
lich ist. 
(5) Werden in den Ländern Berlin, Bremen und Hamburg die örtlichen Erfordernisse und Maß-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Landschaftsrahmenplänen oder 
Landschaftsprogrammen dargestellt, so ersetzen diese die Landschaftspläne. 
(6) Grünordnungspläne können aufgestellt werden.  Insbesondere können sie aufgestellt wer-
den zur 
1. Freiraumsicherung und -pflege einschließlich der Gestaltung des Ortsbildes sowie Entwick-
lung der grünen Infrastruktur in Wohn-, Gewerbe- und sonstigen baulich genutzten Gebieten, 
2. Gestaltung, Pflege und Entwicklung von Parks und anderen Grünanlagen, Gewässern mit 
ihren Uferbereichen, urbanen Wäldern oder anderen größeren Freiräumen mit besonderer 
Bedeutung für die siedlungsbezogene Erholung sowie des unmittelbaren Stadt- bzw. Ortsran-
des, 
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3. Gestaltung, Pflege und Entwicklung von Teilräumen bestimmter Kulturlandschaften mit ih-
ren jeweiligen Kulturlandschaftselementen sowie von Bereichen mit einer besonderen Bedeu-
tung für die Erholung in der freien Landschaft. 
Besteht ein Landschaftsplan, so sind Grünordnungspläne aus diesem zu entwickeln. 
(7) Die Inhalte der Landschaftspläne und Grünordnungspläne werden eigenständig erarbeitet 
und dargestellt.  Im Übrigen richten sich die Zuständigkeit und das Verfahren zur Aufstellung 
und Durchführung nach Landesrecht. 
 

§ 12 Zusammenwirken der Länder bei der Planung 
Bei der Aufstellung und Fortschreibung von Programmen und Plänen nach den §§ 10 und 11 
für Gebiete, die an andere Länder angrenzen, sind deren entsprechende Programme und Pläne 
zu berücksichtigen. Soweit dies erforderlich ist, stimmen sich die Länder untereinander ab. 

 
Kapitel 3.  Allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft 

§ 13 Allgemeiner Grundsatz 
Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vom Verursacher vorrangig zu 
vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- oder Er-
satzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu kompensie-
ren. 
 

§ 14 Eingriffe in Natur und Landschaft 
(1) Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen der Gestalt 
oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in 
Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-
turhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. 
(2) Die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung ist nicht als Eingriff anzusehen, 
soweit dabei die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt werden. 
Entspricht die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung den in § 5 Absatz 2 bis 4 
dieses Gesetzes genannten Anforderungen sowie den sich aus § 17 Absatz 2 des Bundes-Bo-
denschutzgesetzes und dem Recht der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft ergebenden An-
forderungen an die gute fachliche Praxis, widerspricht sie in der Regel nicht den Zielen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege. 
(3) Nicht als Eingriff gilt die Wiederaufnahme einer land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen 
Bodennutzung, wenn sie zeitweise eingeschränkt oder unterbrochen war 
1. auf Grund vertraglicher Vereinbarungen oder auf Grund der Teilnahme an öffentlichen Pro-
grammen zur Bewirtschaftungsbeschränkung und wenn die Wiederaufnahme innerhalb von 
zehn Jahren nach Auslaufen der Einschränkung oder Unterbrechung erfolgt, 
2. auf Grund der Durchführung von vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen, die vorgezo-
gene Maßnahme aber nicht für eine Kompensation in Anspruch genommen wird. 
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§ 15 Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen; 
Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

(1) Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen sind vermeidbar, wenn zumutbare Alter-
nativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Be-
einträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, gegeben sind. Soweit Beeinträchti-
gungen nicht vermieden werden können, ist dies zu begründen. 
(2) Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu 
ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die 
beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind 
und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist 
eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts 
in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschafts-
bild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. Festlegungen von Entwicklungs- und Wiederherstel-
lungsmaßnahmen für Gebiete im Sinne des § 20 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 und in Bewirtschaf-
tungsplänen nach § 32 Absatz 5, von Maßnahmen nach § 34 Absatz 5 und § 44 Absatz 5 Satz 3 
dieses Gesetzes sowie von Maßnahmen in Maßnahmenprogrammen im Sinne des § 82 des 
Wasserhaushaltsgesetzes stehen der Anerkennung solcher Maßnahmen als Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen nicht entgegen. Bei der Festsetzung von Art und Umfang der Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen sind die Programme und Pläne nach den §§ 10 und 11 zu berücksichti-
gen. 
(3) Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen für Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen ist auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen, insbe-
sondere sind für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Böden nur im notwen-
digen Umfang in Anspruch zu nehmen. Es ist vorrangig zu prüfen, ob der Ausgleich oder Ersatz 
auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung, durch Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Le-
bensräumen oder durch Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Auf-
wertung des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um 
möglichst zu vermeiden, dass Flächen aus der Nutzung genommen werden. 
(4) Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind in dem jeweils erforderlichen Zeitraum zu unter-
halten und rechtlich zu sichern. Der Unterhaltungszeitraum ist durch die zuständige Behörde 
im Zulassungsbescheid festzusetzen. Verantwortlich für Ausführung, Unterhaltung und Siche-
rung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist der Verursacher oder dessen Rechtsnachfolger. 
(5) Ein Eingriff darf nicht zugelassen oder durchgeführt werden, wenn die Beeinträchtigungen 
nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder zu ersetzen sind und 
die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Abwägung aller Anforderun-
gen an Natur und Landschaft anderen Belangen im Range vorgehen. 
(6) Wird ein Eingriff nach Absatz 5 zugelassen oder durchgeführt, obwohl die Beeinträchtigun-
gen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder zu ersetzen sind, 
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hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten. Die Ersatzzahlung bemisst sich nach den durch-
schnittlichen Kosten der nicht durchführbaren Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließ-
lich der erforderlichen durchschnittlichen Kosten für deren Planung und Unterhaltung sowie 
die Flächenbereitstellung unter Einbeziehung der Personal- und sonstigen Verwaltungskosten. 
Sind diese nicht feststellbar, bemisst sich die Ersatzzahlung nach Dauer und Schwere des Ein-
griffs unter Berücksichtigung der dem Verursacher daraus erwachsenden Vorteile. Die Ersatz-
zahlung ist von der zuständigen Behörde im Zulassungsbescheid oder, wenn der Eingriff von 
einer Behörde durchgeführt wird, vor der Durchführung des Eingriffs festzusetzen. Die Zahlung 
ist vor der Durchführung des Eingriffs zu leisten. Es kann ein anderer Zeitpunkt für die Zahlung 
festgelegt werden; in diesem Fall soll eine Sicherheitsleistung verlangt werden. Die Ersatzzah-
lung ist zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege mög-
lichst in dem betroffenen Naturraum zu verwenden, für die nicht bereits nach anderen Vor-
schriften eine rechtliche Verpflichtung besteht. 
(7) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, dem 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere 
zur Kompensation von Eingriffen zu regeln, insbesondere 
1. zu Inhalt, Art und Umfang von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich Maßnah-
men zur Entsiegelung, zur Wiedervernetzung von Lebensräumen und zur Bewirtschaftung und 
Pflege sowie zur Festlegung diesbezüglicher Standards, insbesondere für vergleichbare Ein-
griffsarten, 
2. die Höhe der Ersatzzahlung und das Verfahren zu ihrer Erhebung. 
Solange und soweit das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-
heit von seiner Ermächtigung keinen Gebrauch macht, richtet sich das Nähere zur Kompensa-
tion von Eingriffen nach Landesrecht, soweit dieses den vorstehenden Absätzen nicht wider-
spricht. 
(8) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, dem Bun-
desministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates das Nähere 
zur Vermeidung von Beeinträchtigungen im Sinne von Absatz 1 Satz 1 sowie zur Kompensation 
von Eingriffen im Sinne von Absatz 7 Satz 1 zu regeln, soweit die Verordnung und Vorschriften 
dieses Kapitels ausschließlich durch die Bundesverwaltung, insbesondere bundeseigene Ver-
waltung oder bundesunmittelbare Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts, 
ausgeführt werden. Die Rechtsverordnung ist bis zum 1. März 2020 dem Bundestag zuzuleiten. 
Sie kann durch Beschluss des Bundestages geändert oder abgelehnt werden. Der Beschluss 
des Bundestages wird dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit zugeleitet. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit ist 
bei der Verkündung der Rechtsverordnung an den Beschluss gebunden. Hat sich der Bundestag 
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nach Ablauf von drei Sitzungswochen seit Eingang einer Rechtsverordnung nicht mit ihr be-
fasst, so wird die unveränderte Rechtsverordnung dem Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und nukleare Sicherheit zur Verkündung zugeleitet. Absatz 7 Satz 2 ist entsprechend 
anzuwenden. 
 

§ 16 Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen 
(1) Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die im Hinblick auf zu erwar-
tende Eingriffe durchgeführt worden sind, sind als Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen anzu-
erkennen, soweit 
1. die Voraussetzungen des § 15 Absatz 2 erfüllt sind, 
2. sie ohne rechtliche Verpflichtung durchgeführt wurden, 
3. dafür keine öffentlichen Fördermittel in Anspruch genommen wurden, 
4. sie Programmen und Plänen nach den §§ 10 und 11 nicht widersprechen und 
5. eine Dokumentation des Ausgangszustands der Flächen vorliegt; Vorschriften der Länder zu 
den Anforderungen an die Dokumentation bleiben unberührt. 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 ist nicht auf durchgeführte oder zugelassene Maßnahmen des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege anzuwenden, die der Kompensation von zu erwarten-
den Eingriffen durch Maßnahmen des Küsten- oder Hochwasserschutzes dienen und durch 
Träger von Küsten- oder Hochwasserschutzvorhaben durchgeführt werden oder durchgeführt 
worden sind. 
(2) Die Bevorratung von vorgezogenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mittels Ökokonten, 
Flächenpools oder anderer Maßnahmen, insbesondere die Erfassung, Bewertung oder Bu-
chung vorgezogener Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Ökokonten, deren Genehmigungs-
bedürftigkeit und Handelbarkeit sowie der Übergang der Verantwortung nach § 15 Absatz 4 
auf Dritte, die vorgezogene Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchführen, richtet sich nach 
Landesrecht. Im Bereich der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone und des Festlandso-
ckels richtet sich die Bevorratung nach § 56a. 
 

§ 17 Verfahren; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 
(1) Bedarf ein Eingriff nach anderen Rechtsvorschriften einer behördlichen Zulassung oder ei-
ner Anzeige an eine Behörde oder wird er von einer Behörde durchgeführt, so hat diese Be-
hörde zugleich die zur Durchführung des § 15 erforderlichen Entscheidungen und Maßnahmen 
im Benehmen mit der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde zu treffen, 
soweit nicht nach Bundes- oder Landesrecht eine weiter gehende Form der Beteiligung vorge-
schrieben ist oder die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Behörde selbst ent-
scheidet. 
(2) Soll bei Eingriffen, die von Behörden des Bundes zugelassen oder durchgeführt werden, 
von der Stellungnahme der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde abge-
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wichen werden, entscheidet hierüber die fachlich zuständige Behörde des Bundes im Beneh-
men mit der obersten Landesbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege, soweit nicht 
eine weiter gehende Form der Beteiligung vorgesehen ist. 
(3) Für einen Eingriff, der nicht von einer Behörde durchgeführt wird und der keiner behördli-
chen Zulassung oder Anzeige nach anderen Rechtsvorschriften bedarf, ist eine Genehmigung 
der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde erforderlich. Die Genehmi-
gung ist schriftlich zu beantragen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Anforderungen 
des § 15 erfüllt sind. Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Behörde trifft die 
zur Durchführung des § 15 erforderlichen Entscheidungen und Maßnahmen. 
(4) Vom Verursacher eines Eingriffs sind zur Vorbereitung der Entscheidungen und Maßnah-
men zur Durchführung des § 15 in einem nach Art und Umfang des Eingriffs angemessenen 
Umfang die für die Beurteilung des Eingriffs erforderlichen Angaben zu machen, insbesondere 
über 
1. Ort, Art, Umfang und zeitlichen Ablauf des Eingriffs sowie 
2. die vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz der Beein-
trächtigungen von Natur und Landschaft einschließlich Angaben zur tatsächlichen und rechtli-
chen Verfügbarkeit der für Ausgleich und Ersatz benötigten Flächen. 
Die zuständige Behörde kann die Vorlage von Gutachten verlangen, soweit dies zur Beurteilung 
der Auswirkungen des Eingriffs und der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich ist. Bei 
einem Eingriff, der auf Grund eines nach öffentlichem Recht vorgesehenen Fachplans vorge-
nommen werden soll, hat der Planungsträger die erforderlichen Angaben nach Satz 1 im Fach-
plan oder in einem landschaftspflegerischen Begleitplan in Text und Karte darzustellen. Dieser 
soll auch Angaben zu den zur Sicherung des Zusammenhangs des Netzes „Natura 2000“ not-
wendigen Maßnahmen nach § 34 Absatz 5 und zu vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen nach 
§ 44 Absatz 5 enthalten, sofern diese Vorschriften für das Vorhaben von Belang sind. Der Be-
gleitplan ist Bestandteil des Fachplans. 
(5) Die zuständige Behörde kann die Leistung einer Sicherheit bis zur Höhe der voraussichtli-
chen Kosten für die Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen verlangen, soweit dies erforderlich ist, 
um die Erfüllung der Verpflichtungen nach § 15 zu gewährleisten. Auf Sicherheitsleistungen 
sind die §§ 232 bis 240 des Bürgerlichen Gesetzbuches anzuwenden. 
(6) Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und die dafür in Anspruch genommenen Flächen 
werden in einem Kompensationsverzeichnis erfasst. Hierzu übermitteln die nach den Absätzen 
1 und 3 zuständigen Behörden der für die Führung des Kompensationsverzeichnisses zustän-
digen Stelle die erforderlichen Angaben. 
(7) Die nach Absatz 1 oder Absatz 3 zuständige Behörde prüft die frist- und sachgerechte 
Durchführung der Vermeidungs- sowie der festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
einschließlich der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen. Hierzu kann sie vom Verursacher 
des Eingriffs die Vorlage eines Berichts verlangen. 
(8) Wird ein Eingriff ohne die erforderliche Zulassung oder Anzeige vorgenommen, soll die zu-
ständige Behörde die weitere Durchführung des Eingriffs untersagen. Soweit nicht auf andere 
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Weise ein rechtmäßiger Zustand hergestellt werden kann, soll sie entweder Maßnahmen nach 
§ 15 oder die Wiederherstellung des früheren Zustands anordnen. § 19 Absatz 4 ist zu beach-
ten. 
(9) Die Beendigung oder eine länger als ein Jahr dauernde Unterbrechung eines Eingriffs ist der 
zuständigen Behörde anzuzeigen. Eine nur unwesentliche Weiterführung des Eingriffs steht 
einer Unterbrechung gleich. Wird der Eingriff länger als ein Jahr unterbrochen, kann die Be-
hörde den Verursacher verpflichten, vorläufige Maßnahmen zur Sicherung der Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen durchzuführen oder, wenn der Abschluss des Eingriffs in angemessener 
Frist nicht zu erwarten ist, den Eingriff in dem bis dahin vorgenommenen Umfang zu kompen-
sieren. 
(10) Handelt es sich bei einem Eingriff um ein Vorhaben, das nach dem Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt, so muss das Ver-
fahren, in dem Entscheidungen nach § 15 Absatz 1 bis 5 getroffen werden, den Anforderungen 
des genannten Gesetzes entsprechen. 
(11) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere zu dem 
in den Absätzen 1 bis 10 geregelten Verfahren einschließlich des Kompensationsverzeichnisses 
zu bestimmen. Sie können die Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf andere 
Landesbehörden übertragen. 

 
§ 18 Verhältnis zum Baurecht 

(1) Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen 
oder von Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Baugesetzbuches Eingriffe in 
Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach 
den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden. 
(2) Auf Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen nach § 30 des Baugesetzbuches, während 
der Planaufstellung nach § 33 des Baugesetzbuches und im Innenbereich nach § 34 des Bau-
gesetzbuches sind die §§ 14 bis 17 nicht anzuwenden. Für Vorhaben im Außenbereich nach § 
35 des Baugesetzbuches sowie für Bebauungspläne, soweit sie eine Planfeststellung ersetzen, 
bleibt die Geltung der §§ 14 bis 17 unberührt. 
(3) Entscheidungen über Vorhaben nach § 35 Absatz 1 und 4 des Baugesetzbuches und über 
die Errichtung von baulichen Anlagen nach § 34 des Baugesetzbuches ergehen im Benehmen 
mit den für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden. Äußert sich in den Fäl-
len des § 34 des Baugesetzbuches die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Be-
hörde nicht binnen eines Monats, kann die für die Entscheidung zuständige Behörde davon 
ausgehen, dass Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege von dem Vorhaben nicht 
berührt werden. Das Benehmen ist nicht erforderlich bei Vorhaben in Gebieten mit Bebau-
ungsplänen und während der Planaufstellung nach den §§ 30 und 33 des Baugesetzbuches 
sowie in Gebieten mit Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Baugesetzbuches. 
(4) Ergeben sich bei Vorhaben nach § 34 des Baugesetzbuches im Rahmen der Herstellung des 
Benehmens nach Absatz 3 Anhaltspunkte dafür, dass das Vorhaben eine Schädigung im Sinne 
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des § 19 Absatz 1 Satz 1 verursachen kann, ist dies auch dem Vorhabenträger mitzuteilen. Auf 
Antrag des Vorhabenträgers hat die für die Erteilung der Zulassung zuständige Behörde im Be-
nehmen mit der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde die Entscheidun-
gen nach § 15 zu treffen, soweit sie der Vermeidung, dem Ausgleich oder dem Ersatz von Schä-
digungen nach § 19 Absatz 1 Satz 1 dienen; in diesen Fällen gilt § 19 Absatz 1 Satz 2. Im Übrigen 
bleibt Absatz 2 Satz 1 unberührt. 

 
§ 19 Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Lebensräumen 

(1) Eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen im Sinne des Umweltschadens-
gesetzes ist jeder Schaden, der erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder 
Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands dieser Lebensräume oder Arten hat. Abwei-
chend von Satz 1 liegt keine Schädigung vor bei zuvor ermittelten nachteiligen Auswirkungen 
von Tätigkeiten einer verantwortlichen Person, die von der zuständigen Behörde nach den 
§§ 34, 35, 45 Absatz 7 oder § 67 Absatz 2 oder, wenn eine solche Prüfung nicht erforderlich ist, 
nach § 15 oder auf Grund der Aufstellung eines Bebauungsplans nach § 30 oder § 33 des Bau-
gesetzbuches genehmigt wurden oder zulässig sind. 
(2) Arten im Sinne des Absatzes 1 sind die Arten, die in 
1. Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG oder 
2. den Anhängen II und IV der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführt sind. 
(3) Natürliche Lebensräume im Sinne des Absatzes 1 sind die 
1. Lebensräume der Arten, die in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG 
oder in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind, 
2. natürlichen Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse sowie 
3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten 
Arten. 
(4) Hat eine verantwortliche Person nach dem Umweltschadensgesetz eine Schädigung ge-
schützter Arten oder natürlicher Lebensräume verursacht, so trifft sie die erforderlichen Sa-
nierungsmaßnahmen gemäß Anhang II Nummer 1 der Richtlinie 2004/35/EG. 
(5) Ob Auswirkungen nach Absatz 1 erheblich sind, ist mit Bezug auf den Ausgangszustand un-
ter Berücksichtigung der Kriterien des Anhangs I der Richtlinie 2004/35/EG zu ermitteln. Eine 
erhebliche Schädigung liegt dabei in der Regel nicht vor bei 
1. nachteiligen Abweichungen, die geringer sind als die natürlichen Fluktuationen, die für den 
betreffenden Lebensraum oder die betreffende Art als normal gelten, 
2. nachteiligen Abweichungen, die auf natürliche Ursachen zurückzuführen sind oder aber auf 
eine äußere Einwirkung im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der betreffenden Gebiete, 
die den Aufzeichnungen über den Lebensraum oder den Dokumenten über die Erhaltungsziele 
zufolge als normal anzusehen ist oder der früheren Bewirtschaftungsweise der jeweiligen Ei-
gentümer oder Betreiber entspricht, 
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3. einer Schädigung von Arten oder Lebensräumen, die sich nachweislich ohne äußere Einwir-
kung in kurzer Zeit so weit regenerieren werden, dass entweder der Ausgangszustand erreicht 
wird oder aber allein auf Grund der Dynamik der betreffenden Art oder des Lebensraums ein 
Zustand erreicht wird, der im Vergleich zum Ausgangszustand als gleichwertig oder besser zu 
bewerten ist. 
 

Kapitel 4. Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft 
Abschnitt 1. Biotopverbund und Biotopvernetzung;  

geschützte Teile von Natur und Landschaft 
§ 20 Allgemeine Grundsätze 

(1) Es wird ein Netz verbundener Biotope (Biotopverbund) geschaffen, das mindestens 10 Pro-
zent der Fläche eines jeden Landes umfassen soll. 
(2) Teile von Natur und Landschaft können geschützt werden 
1. nach Maßgabe des § 23 als Naturschutzgebiet, 
2. nach Maßgabe des § 24 als Nationalpark oder als Nationales Naturmonument, 
3. als Biosphärenreservat, 
4. nach Maßgabe des § 26 als Landschaftsschutzgebiet, 
5. als Naturpark, 
6. als Naturdenkmal oder 
7. als geschützter Landschaftsbestandteil. 
(3) Die in Absatz 2 genannten Teile von Natur und Landschaft sind, soweit sie geeignet sind, 
Bestandteile des Biotopverbunds. 
 

§ 21 Biotopverbund, Biotopvernetzung 
(1) Der Biotopverbund dient der dauerhaften Sicherung der Populationen wild lebender Tiere 
und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und Lebensgemeinschaften sowie der 
Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbezie-
hungen. Er soll auch zur Verbesserung des Zusammenhangs des Netzes „Natura 2000“ beitra-
gen. 
(2) Der Biotopverbund soll länderübergreifend erfolgen. Die Länder stimmen sich hierzu un-
tereinander ab. 
(3) Der Biotopverbund besteht aus Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselemen-
ten. Bestandteile des Biotopverbunds sind 
1. Nationalparke und Nationale Naturmonumente, 
2. Naturschutzgebiete, Natura 2000-Gebiete und Biosphärenreservate oder Teile dieser Ge-
biete, 
3. gesetzlich geschützte Biotope im Sinne des § 30, 
4. weitere Flächen und Elemente, einschließlich solcher des Nationalen Naturerbes, des Grü-
nen Bandes sowie Teilen von Landschaftsschutzgebieten und Naturparken, 
wenn sie zur Erreichung des in Absatz 1 genannten Zieles geeignet sind. 
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(4) Die erforderlichen Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselemente sind durch 
Erklärung zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2, durch 
planungsrechtliche Festlegungen, durch langfristige vertragliche Vereinbarungen oder andere 
geeignete Maßnahmen rechtlich zu sichern, um den Biotopverbund dauerhaft zu gewährleis-
ten. 
(5) Unbeschadet des § 30 sind die oberirdischen Gewässer einschließlich ihrer Randstreifen, 
Uferzonen und Auen als Lebensstätten und Biotope für natürlich vorkommende Tier- und 
Pflanzenarten zu erhalten. Sie sind so weiterzuentwickeln, dass sie ihre großräumige Vernet-
zungsfunktion auf Dauer erfüllen können. 
(6) Auf regionaler Ebene sind insbesondere in von der Landwirtschaft geprägten Landschaften 
zur Vernetzung von Biotopen erforderliche lineare und punktförmige Elemente, insbesondere 
Hecken und Feldraine sowie Trittsteinbiotope, zu erhalten und dort, wo sie nicht in ausreichen-
dem Maße vorhanden sind, zu schaffen (Biotopvernetzung). 
 

§ 22 Erklärung zum geschützten Teil von Natur und Landschaft 
(1) Die Unterschutzstellung von Teilen von Natur und Landschaft erfolgt durch Erklärung. Die 
Erklärung bestimmt den Schutzgegenstand, den Schutzzweck, die zur Erreichung des Schutz-
zwecks notwendigen Gebote und Verbote, und, soweit erforderlich, die Pflege-, Entwicklungs- 
und Wiederherstellungsmaßnahmen oder enthält die erforderlichen Ermächtigungen hierzu. 
Schutzgebiete können in Zonen mit einem entsprechend dem jeweiligen Schutzzweck abge-
stuften Schutz gegliedert werden; hierbei kann auch die für den Schutz notwendige Umgebung 
einbezogen werden. 
(2) Form und Verfahren der Unterschutzstellung, die Beachtlichkeit von Form- und Verfahrens-
fehlern und die Möglichkeit ihrer Behebung sowie die Fortgeltung bestehender Erklärungen 
zum geschützten Teil von Natur und Landschaft richten sich nach Landesrecht. Die Unter-
schutzstellung kann auch länderübergreifend erfolgen. 
(3) Teile von Natur und Landschaft, deren Schutz beabsichtigt ist, können für einen Zeitraum 
von bis zu zwei Jahren einstweilig sichergestellt werden, wenn zu befürchten ist, dass durch 
Veränderungen oder Störungen der beabsichtigte Schutzzweck gefährdet wird. Die einstwei-
lige Sicherstellung kann unter den Voraussetzungen des Satzes 1 einmalig bis zu weiteren zwei 
Jahren verlängert werden. In dem einstweilig sichergestellten Teil von Natur und Landschaft 
sind Handlungen und Maßnahmen nach Maßgabe der Sicherstellungserklärung verboten, die 
geeignet sind, den Schutzgegenstand nachteilig zu verändern. Die einstweilige Sicherstellung 
ist ganz oder teilweise aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen nicht mehr oder nicht mehr in 
vollem Umfang gegeben sind. Absatz 2 gilt entsprechend. 
(4) Geschützte Teile von Natur und Landschaft sind zu registrieren und zu kennzeichnen. Das 
Nähere richtet sich nach Landesrecht. 
(5) Die Erklärung zum Nationalpark oder Nationalen Naturmonument einschließlich ihrer Än-
derung ergeht im Benehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit und dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. 
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§ 23 Naturschutzgebiete 
(1) Naturschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein besonderer 
Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen erforderlich ist 
1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen oder Le-
bensgemeinschaften bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten, 
2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder 
3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit. 
(2) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Natur-
schutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können, sind 
nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten. Soweit es der Schutzzweck erlaubt, können 
Naturschutzgebiete der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. 
(3) In Naturschutzgebieten ist die Errichtung von Anlagen zur Durchführung von Gewässerbe-
nutzungen im Sinne des § 9 Absatz 2 Nummer 3 und 4 des Wasserhaushaltsgesetzes verboten. 
(4)  In Naturschutzgebieten ist im Außenbereich nach § 35 des Baugesetzbuches die Neuer-
richtung von Beleuchtungen an Straßen und Wegen sowie von beleuchteten oder lichtemittie-
renden Werbeanlagen verboten. Von dem Verbot des Satzes 1 kann auf Antrag eine Ausnahme 
zugelassen werden, soweit 
1. die Schutzzwecke des Gebietes nicht beeinträchtigt werden können oder 
2. dies aus Gründen der Verkehrssicherheit oder anderer Interessen der öffentlichen Sicher-
heit erforderlich ist. 
Weitergehende Schutzvorschriften, insbesondere solche des § 41a und einer auf Grund 
von § 54 Absatz 4d erlassenen Rechtsverordnung sowie solche des Landesrechts, bleiben un-
berührt. 

 
§ 24 Nationalparke, Nationale Naturmonumente 

(1) Nationalparke sind rechtsverbindlich festgesetzte einheitlich zu schützende Gebiete, die 
1. großräumig, weitgehend unzerschnitten und von besonderer Eigenart sind, 
2. in einem überwiegenden Teil ihres Gebiets die Voraussetzungen eines Naturschutzgebiets 
erfüllen und 
3. sich in einem überwiegenden Teil ihres Gebiets in einem vom Menschen nicht oder wenig 
beeinflussten Zustand befinden oder geeignet sind, sich in einen Zustand zu entwickeln oder 
in einen Zustand entwickelt zu werden, der einen möglichst ungestörten Ablauf der Naturvor-
gänge in ihrer natürlichen Dynamik gewährleistet. 
(2) Nationalparke haben zum Ziel, in einem überwiegenden Teil ihres Gebiets den möglichst 
ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik zu gewährleisten. Soweit 
es der Schutzzweck erlaubt, sollen Nationalparke auch der wissenschaftlichen Umweltbe-
obachtung, der naturkundlichen Bildung und dem Naturerlebnis der Bevölkerung dienen. 
(3) Nationalparke sind unter Berücksichtigung ihres besonderen Schutzzwecks sowie der durch 
die Großräumigkeit und Besiedlung gebotenen Ausnahmen wie Naturschutzgebiete zu schüt-
zen. § 23 Absatz 3 und 4 gilt in Nationalparken entsprechend. 


